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Fahrsicherheitstraining Traktoren Sachsenring 2020

▪ Fahrsicherheitszentrum Sachsenring 
▪ CLAAS Technikcenter Grimma GmbH
▪ gvf-VersicherungsMakler AG
▪ Freistaat Sachsen EPLR- Förderung
▪ Landvolkbildung Thüringen e.V.

Beteiligte Partner:
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Getötete und schwer Verletzte im Straßenverkehr
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Schwer verletzt Getötet
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Ackerschlepperunfälle  in der SVLFG

Unfälle die der BG gemeldet worden sind 
z.B Verletzung des Fahrers 

2015 2017
3.136            2971           

davon Tote     19                 18                

lt. Polizei haben sich 2018 bundesweit 1973 Unfälle mit Ackerschlepper ereignet, 

wobei 54 Tote zu beklagen sind.         

Ursachen:

Ø Abbiegeunfälle
Ø Vorfahrtsfehler
Ø Abstandsfehler
Ø Unangepaßte Geschwindigkeit
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Entwicklung der Ackerschlepperunfälle
Alter zum 
Unfallzeitpunkt

SVLFG
Sachsen

> 6 bis 14 16 0

14 bis 18 42           5

18 bis 21 175           4       

21 bis 25 236           16

25 bis 35 393 23

35 bis 50 799                   35

50 bis 65 956            57

65 bis 70 125           3

Über 70 291           5
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Ursachen Unfälle

Fahrzeuge und Maschinen in der Landwirtschaft werden immer größer, 
schneller und moderner. Das bedeutet viel Verantwortung und hohe 
Belastungen für die Fahrer. 

Das wachsende Transportaufkommen birgt viele Risiken und 
Gefahrenquellen in der täglichen Arbeit.

Stress, Hektik und Unaufmerksamkeit führen oft zu Unfällen und 
Verletzungen die vermeidbar  wären.
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Gefährdungen bei Fahrten mit schnellen Schleppern

Beispiel
Horizontalschwingungen → durch Lenkbewegungen(Ausweichen)                             

bei hoher Fahrgeschwindigkeit

→  bei Fahrten mit schweren Anhängern

Gegenmaßnahmen

Angepasste Fahrgeschwindigkeit, Ladung sichern



gvf VersicherungsMakler AG

7
© gvf VersicherungsMakler AG

Ursachen Unfälle in der Erntezeit
Besonders in der Erntezeit ereignen sich immer wieder  schwere Unfälle mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen.

Häufig sind Fahrfehler, unangemessene Geschwindigkeiten oder ein
Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichtes ursächlich.
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Verkehrssicherheit des Fahrzeuges

Verantwortlich für die Verkehrs-
sicherheit der Fahrzeuge ist der 
➢ Fahrer 
➢ Fahrzeughalter

Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges
darf weder durch
➢ Ladung
➢ Zustand oder 
➢ Besetzung
eingeschränkt bzw. behindert werden
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Führerscheinklassen
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Klasse L : kleiner Schlepperschein – ab 16 Jahre
(theoretische Ausbildung/Prüfung)

für lof ZgM mit einer bbH bis zu 40km/h für lof Zwecke
Die zulässige Gesamtmasse kann über 7,5 t betragen und es dürfen 2 
Anhänger mit bis zu 25 km/h Betriebsgeschwindigkeit bewegt werden.

Klasse T :großer Schlepperschein, 16 - 18 Jahre
(theoretische und praktische Ausbildung/Prüfung)

Schlepper über 7,5 t zulässige Gesamtmasse , darf mit 2 zugelassenen 
Anhänger bis 40km/h, mit einer Zuggesamtmasse bis 40t, sowie SfA mit 
Anhänger bis 40 km/h bewegt werden. Futtermischwagen 40km/h
dürfen mit Klasse T gefahren werden. 

Klasse T  ab 18 Jahre
lof Zugmaschinen bis 60 km/h bbH ohne
Zusatzprüfung  Achtung 50 km/h Schlepper 
Alle lw. KfZ müssen nach ihrer Bauart zur Verwendung für lof Zwecke bestimmt 
sein und nur für den lof Verkehr eingesetzt werden !

Führerscheinklassen Landwirtschaft
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Straßenverkehr/ Arbeitsschutz

Beim Umgang mit land- und 
forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen und Geräten

Bei mehr als 80 dB(A) 
(älterer Schlepper, offene 
Scheiben) 
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Ladungssicherung
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Ladung - Verantwortlichkeiten
Überladung
5-10%        - 1 Punkt; 100€
Über 15%  - 1 Punkt; 140€
Über 25%  - 1 Punkt; 285€
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Checkliste „Ladungssicherung“
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Ladungssicherung
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Ladungssicherung ?
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Straßenverkehr – Mitnahme von Personen



gvf VersicherungsMakler AG

18
© gvf VersicherungsMakler AG

Straßenverkehr - Mitnahme von Personen



gvf VersicherungsMakler AG

19
© gvf VersicherungsMakler AG

Straßenverkehr – Gurtpflicht?
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Angeschnallt?
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Abmessungen beachten
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Könnte zu lang sein!
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Handybenutzung? / mobile Endgeräte?

Ohne Gefährdung:
1 Punkt 100 €

Mit Gefährdung:
2Punkte

150€
1 Monat Fahrverbot
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Handyverbot
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Geschwindigkeiten
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Geschwindigkeiten
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Straßenverkehr
▪ Sie fahren mehr als die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten Ihrer

bewegten Maschinen (Anhänger 25 km/h, LZM 50 km/h).
▪ Sie sichern nicht ausreichend Ihre Ladung (DIN-Gurte).
▪ Sie überschreiten die maximale Transporthöhe von Maschinen 4 m.

Folge:

▪ Fahrzeugvoll- und Maschinenkaskoversicherung können leistungsfrei
sein oder die Entschädigung kürzen.

▪ Die KFZ-Haftpflichtversicherung kann den Fahrer am Schaden
beteiligen.
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Straßenverkehr

§ Unfälle auf gesperrten Strassen werden
gewertet wie im normalen
Straßenverkehr!

§ Fahrzeuge blockieren zählt als Nötigung! 
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Straßenverkehr
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Abbiegen
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Linksabbiegeunfall
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Straßenverkehr - WOLKEN
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Für heute viel Erfolg und Spaß


